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mûnfd^te gormtingfffärfe erreicgt ift. Vis gu biefem
3eitpun!t mug gerüttelt »»erben.

Angelte beö fpanbanttlebeS bet SHüttelelnrichtung lägt
fiig aucg Rraftbetrleb buret) etnen etwa '/> PS flatten
SRotor einrichten. ®urcg AuSwecgfeln beS gormtaffenS
unb Anpagen beS gaübärS mit 3ufügrung8wagen laffen
geh oerfegteben geformte ©tetne bis gu ben genannten
Abmeffungen fabrigteren.

®te SMeglnenfabrif ^ermann Ulrich baut biefe
SRafeginen für ^öc^fte Seiftungen unb tn oerfchtebenen
©tögen. ®urcg etne ftnnretd^e Ronffruftion tönnen mit
benfelben ©tetne auS g weierlei SRaterial mafcgtneU
angefertigt n>erben, moburch ermöglicht ift, bag bet
©cgladten« ober Vim? ffetn etne 2 cm ftarte Votfctj'cgtcht
aus 3ewentbeton erhält ®tefe Vorfagfcgicgt tann nun
mteber etn ooUftänbig glattes ober boffferteS Ausfegen
erhalten.

©omit tönnen mit ber SDtafdjlne unb beten paten>
tierten, ober gum »Patent angemelbeten Vorrichtungen auch
fämtliche Sitten oon S3 orb ft ein en auS Vafaltfplltt tn
jebem gewünfegten *ßccfft geftampft merben, unter Ve=

rüdftegtigung ber Verroenbung oon gweietlel SDtaterial.
®utcg bte Anfertigung oon Vorb« ober SRanbffetnen

ffnb natürlich bte AuênugungSmôgticgfetten ber SDtafcgtne
nicht erfchöpft, fonbern eS tönnen noch weitere Arten
oon Runft ftetnen rote ïreppenftufen, genffetbänfe, Ranal«
platten unb bergleidhen auS einem ober groeterlet SDRa=

terial angefertigt werben.
Ausführliche AuStunft erteilt bte IjerfMettn tefp.

beten Vertreterfirma Qofepg SBormfer, Vauma«
feginen, 3ön<h-

ôattbtoerf tinb ©etoetfee
im Stampf mit f>er 0eprefftoiu

®r. @. Rleinert, ber fantonaI>berntfcge ©ewerbe«

fefretär fegretbt über btefeS S^ema im „Vunb":
(SS wirb heute fegr Diel oon 9Birtfcgaftèfrife gefpro<

chen unb gefegrteben, unferer Auffaffung nach S« »tel.
©S barf oteüetegt auch etnmal mit aller ®eutltcg!ett feft«

gefteUt werben, bag unfete wirtfchaftlichen Verhältniffe
gegenüber benjenigen beS AuSlanbeS noch «IS butcgauS
notmal begetegnet werben bütfen. SJlan tann geh auch
in etne Rcifenpfpcgofe glnelnfcgwagen unb bamit fogar
unlautere SJlotioe oerfolgen. ®abei ift aHerblngS feft«
aufteilen, bag leibet auch in unferem ßanbe augenbltcf«
lieg eine ®epreffion gertfegt unb bag eS ber Acftcengung
aller ©utgeffnnten unb Söerfiätigen bebarf, um unfer
wirtfchaftlicheS Beben gefunb ju erhalten unb unferem
Volte Arbeit unb Verbtenft gu ffegetn.

©Ine folcge SBtrlfcgaftSbepreffion ig auch 'w f?anb=
werter« unb ©ewetbeffanb feftguffetlen. ®te Rtifenlage,
gang befonberS tn ber Sanbwirtfcgaft, tonnte nicht ohne
©inffug auf bie gewerblichen ©rroerbSfcgichten bletben.
®urch bte îâtigfett ber VfirgfcgaftSgenoffenfcgaft beS

berntfegen ©ewerbeS werben bte (Srfagtungen erhärtet,
bag in Rretfen unferer Rletnganbwerfer unb Rleinge
wetblet etne gunegmenbe Verarmung feffguffellen ig.
®te bei ber VürgfcgaftSgenoffenfcgaft gagireteg etnlaufen«
ben ©efuege reben eine beutltcge Spracge. ©te beweifen,
bag tn otelen hanbrnertltcgen Verufen baS jägrltcge ©In-
tommen gwifegen 2400 gr. unb 3000 gr. fegwanft, etn
©intommen, baS oteüeicgt gurn Sterben gu oiel, gum
Beben geger aber gu wenig ig. Siïlit einer bewunbernS«
werten ©nergie täwpfen biefe Beute umS tägliche Vrot.
Stur ber ©laube unb bie Segnung auf etne begere 3»=
tunft geben ignen ben Sttut, igt §anbwetfgeug niegt bei«

feite gu legen. Stur etne augerorbentltcge ©parfamteit

unb VebürfntSloggteit helfen wit, biefe deinen Beute

über SBaffer gu galten.
@S ig tlar, bag §anbwert unb ©ewerbe ben polt«

tifegen, fogialen, wirtfcgaftlicg teeg ni legen trnfr fäliteflgt
©tnwirfungen gart auSgtfctjt gnb. ®te AuSwirtung'ber
gunegmenben SJtafcglnenoerwenbung, bte fabrifmägige
fpetffeUung oon ©pegialergeugnigen unb ©etienfabritaten,
bie ©igenprobuttion ber ©rogunternegmen, bas Auf'
blügen ber SBaren« unb RonfeftionSgäufer, bie fortroäg.
renbe garte 3«fawmenballung beS RopitalS in îruft?,
Rattellen, Rongernen, neue fogenantte VerteilungSappa«
rate ber BebenSmittelbrancge, mit anbetn SBorten: bie

gunegmenbe Qnbugtialigetung unfeteS BanbeS unb bie

SReeganifierung unfereS Bebens erfegweten bie ©{ifteng.
fägigteit ber ganbwertltcgen Velrlebe ungemetn.

©çtffengfampf geigt nun aueg im ©ewerbe: Rampf
um ben Abfafcmarft unb um ben AbnagmetreiS. ®lefen
Abfagmartt gu oergtögetn, ihn oielgegaltiger gu fdgaffen,

mug etn 8lel gewerblicher SBirtfcgaftSpolltif fein. Qj
btefem Rampfe gögt baS ©ewerbe niegt nur auf baS

groglnbugrteüe Unternehmen, fonbern oor allem auf bie

öffentliche §anb. ©S ffegt geute im Rampfe gegen ben

fogenannten talten ©ogialigerungSprogeg unferer SBirt«

fegaft. ®ie öffentliche fpanb gat igre SERacgtfteUung tn

ber mobetnen SBirtfcgaft augerorbentlicg gu erroeitern

gewugt. ®er ®rang ber SRegtebetrtebe naeg AuSbegnung
ig grog. 3gre 3i«le gegen bereits weit über bte anfäng»
liege 3®«clbegimmung glnauS. VefonbetS ber ®etail>

oertauf inbugrteQer Rletnprobutte fegt $anbroetl unb

©ewerbe bermagen gu, bag wir bie Ronturreng feiten?

ber öffentlichen §anb als unfogial begeiegnen mflffen.
@8 wirb jebenfaÜS Aufgabe unferer fßolttiter fein, baffit

©orge gu tragen, bag aueg unfere ©traf«, ^eil« unb

Vgegeangalten niegt über bie unbebtngt notroenbigen

©tnriegtungen igrer fRegtewertgätten ginauSgegen unb

geg bet igren Lieferungen an bie ortsüblichen Tarife beS

£anbwerfer» unb ©ewerbeganbeS galten.
$ie gunegmenbe Velagung ber wirtfcgaftlicg Nötigen

bureg Dirette unb tnbirette Steuern, ber waegfenbe Ran«

trollapparat unb baS eifrigere ©ingreifen beS Staate?

tnS wirtfcgaftltcge Beben, niegt gulegt aber aueg bie ge«

waltigen Ausgaben öffentlicher ©elber bilben für ben

ffreterwetbenben eine Bag, bie geute fegon lägmenb auf

bie V*öbu!tionStätigfett wirft unb bte, wenn fee noch

ergögt werben foüte, für Staat unb Vürget gleich net-

gängntSooü werben fönnte. Db aller fogialen 9Jlafj«

nagmen gilt eS, bie Quellen ber Arbeit unb beS 33er«

biengeS ogen gu galten. ©S ig gugugeben, bag aueg

©rfinbe megr tnnerer Statur $anbwerf unb ©ewerbe In

etne SBittfcgaftSbepreffion gtneinfügren mugten.
BebenSfägigfeit ber mobernen ^anbwerfSwirtf^aft hängt

garf oom SDtag igrer AnpagungSmöglicgett unb igtw

aîtioen ïeilnagme an ber wirtfcgaftltcg teegnifegen @nt«

wictlung gufammen. ®er Çanbwerfer» unb ©ewetbe

ganb ig geute tn etnem UmwanblungS« unb SEBeiterbil«

bungSprogeg begriffen, ber über bte SBetterfjiffeng biefet

oolfswirtfcgaftlicgen ©cgicgt oon entfegetbenber Vebeu'

tung werben tann.
®te waegfenbe SRafcgtnenoerwenbung, bte SWobetiti«

fferung ber VetfaufSräume, bie gegeigerten Anforberungen
beS VublifumS, ber goge SebenSganbarb beS frigmetge«

rifegen Runben, ein ffeg fühlbarer macgenbeS Rrebitun«

wefen, fügrten im ganbwetflicgen Vetiieb gu etner et«

gögten Rapitalinoegterung, bamit gugleicg aber auch Ü®

etner Vermtnberung ber ©lagigität unb gu einer

gärtung ber Ron junfturempgnbltcgfett, womit eine gröj^
Raffenberettfcgaft im enggen 3ufammengang gegt.

fpürbare VetrtebSmittelfnappgeit btlbet nur gu oft ö«"

©runb ber überfcgulbung ganbwertlicher. Vetriebe.

ftr ©ewig gellt ber Çanbwerfer unb ©emerblet bte

K1K Jllnftr. fchwetz. Ha»dw.Zettm»g („Meisterblatt-)

wünschte Formltugsstärke erreicht ist. Bis zu diesem
Zettpunkt muß gerüttelt werden.

Anstelle des Handantriebes der Rütteleinrichtung läßt
sich auch Ktaftbetrieb durch einen etwa '/, starken
Motor einrichten. Durch Auswechseln des Formkastens
und Anpaßen des Fallbärs mit Zuführungswagen lassen
sich verschieden geformte Steine bis zu den genannten
Abmessungen fabrizieren.

Die Maschinenfabrik Hermann Ulrich baut diese

Maschinen für höchste Leistungen und in verschiedenen
Größen. Durch eine sinnreiche Konstruktion können mit
denselben Steine aus zweierlei Material maschinell
angefertigt werden, wodurch ermöglicht ist. daß der
Schlacken- oder Bimsstein eine 2 em starke Vorsotz chicht
aus Zementbeton erhält. Diese Vorsatzschicht kann nun
wieder ein vollständig glattes oder kassiertes Aussehen
erhalten.

Somit können mit der Maschine und deren paten-
tterten, oder zum Patent angemeldeten Vorrichtungen auch
sämtliche Arten von Bordsteinen aus Basaltsplitt in
jedem gewünschten Profil gestampft werden, unter Be-
rücksichtigung der Verwendung von zweierlei Material.

Durch die Anfertigung von Bord- oder Randsteinen
find natürlich die Ausnutzungsmöglichkeiten der Maschine
nicht erschöpft, sondern es können noch weitere Arten
von Kunststeinen wie Treppenstufen, Fensterbänke, Kanal-
platten und dergleichen aus ewem oder zweierlei Ma-
terial angefertigt werden.

Ausführliche Auskunft erteilt die Herstellerin resp,
deren Vertreterfirma Joseph Wormser, Bauma«
schinen, Zürich.

Handwerk und Gewerbe
im Kampf mit der Depression.

Dr. E. Kleinert, der kantonal-bernische Gewerbe-
sekretär schreibt über dieses Thema im „Bund" :

Es wird heute sehr viel von Wirtschaftskrise gespro-
chen und geschrieben, unserer Auffassung nach zu viel.
Es darf vielleicht auch einmal mit aller Deutlichkeit fest-

gestellt werden, daß unsere wirtschaftlichen Verhältnisse
gegenüber denjenigen des Auslandes noch als durchaus
normal bezeichnet werden dürfen. Man kann sich auch
in eine Krisenpsychose htneinschwatzen und damit sogar
unlautere Motive verfolgen. Dabei ist allerdings fest-
zustellen, daß leider auch in unserem Lande augenblick-
lieh eine Depression herrscht und daß es der Anstrengung
aller Gutgesinnten und Werktätigen bedarf, um unser
wirtschaftliches Leben gesund zu erhalten und unserem
Volke Arbeit und Verdienst zu sichern.

Eine solche Wirtschaftsdepression ist auch im Hand-
werker- und Gewerbestand festzustellen. Die Krisenlage,
ganz besonders in der Landwirtschaft, konnte nicht ohne
Einfluß auf die gewerblichen Erwerbsschichten bleiben.
Durch die Tätigkeit der Bürgschaftsgenossenschaft des
bernischen Gewerbes werden die Erfahrungen erhärtet,
daß in Kreisen unserer Kletnhandwerker und Kleinge
werbler eine zunehmende Verarmung festzustellen ist.
Die bei der Bürgschaftsgenossenschafl zahlreich einlaufen-
den Gesuche reden eine deutliche Sprache. Sie beweisen,
daß in vielen handwerklichen Berufen das jährliche Ein-
kommen zwischen 2400 Fr. und 3000 Fr. schwankt, ein
Einkommen, das vielleicht zum Sterben zu viel, zum
Leben ficher aber zu wenig ist. Mit einer bewunderns-
werten Energie kämpfen diese Leute ums tägliche Brot.
Nur der Glaube und die Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft geben ihnen den Mut, ihr Handwerkzeug nicht bei-
seite zu legen. Nur eine außerordentliche Sparsamkeit

und Bedürfnislosigkeit helfen mit, diese kleinen Leute
über Wasser zu halten.

Es ist klar, daß Handwerk und Gewerbe den pch.
tischen, sozialen, wirtschaftlich technischen undkitlürWt
Einwirkungen stark ausgesetzt find. Die Auswirkung der
zunehmenden Maschtnenverwendung, die fabrikmäßige
Herstellung von Tpezialerzeugnissen und Serienfabrikateu
die Eigenproduktion der Großunternehmen, das Auf!
blühen der Waren- und Konfektionshäuser, die fortwäh-
rende starke Zusammenballung des Kopitals in Trusts
Kartellen. Konzernen, neue sogenannte Verteilungsappm
rate der Lebensmittelbranche, mit andern Worten: die

zunehmende Industrialisierung unseres Landes und die

Mechanisierung unseres Lebens erschweren die Existenz-
fähigkeit der handwerklichen Beiriebe ungemein.

Existenzkampf heißt nun auch im Gewerbe: Kampf
um den Absatzmarkt und um den Abnahmekrets. Diesen

Absatzmarkt zu vergrößern, ihn vielgestaltiger zu schaffen,

muß ein Ziel gewerblicher Wirtschaftspolitik sein. In
diesem Kampfe stößt das Gewerbe nicht nur auf das

großindustrielle Unternehmen, sondern vor allem auf die

öffentliche Hand. Es steht heute im Kampfe gegen den

sogenannten kalten Sozialtsterungsprozeß unserer Wirt-
schaft. Tie öffentliche Hand hat ihre Machtstellung in

der modernen Wirtschaft außerordentlich zu erweitern

gewußt. Der Drang der Regiebetriebe nach Ausdehnung
ist groß. Ihre Ziele gehen bereits wett über die anfäng-
ltche Zweckbestimmung hinaus. Besonders der Detail-

verkauf industrieller Kletnprodukte setzt Handwerk und

Gewerbe dermaßen zu, daß wir die Konkurrenz seitens

der öffentlichen Hand als unsozial bezeichnen müssen.

Es wird jedenfalls Aufgabe unserer Politiker sein, dafür

Sorge zu tragen, daß auch unsere Straf-, Heil- und

Pflegeanstalten nicht über die unbedingt notwendigen
Einrichtungen ihrer Regiewerkstätten hinausgehen und

sich bei ihren Lieferungen an die ortsüblichen Tarife des

Handwerker- und Gewerbestandes halten.
Tie zunehmende Belastung der wirtschaftlich Tätige»

durch direkte und indirekte Steuern, der wachsende Kon-

trollapparat und das eifrigere Eingreifen des Staates

ins wirtschaftliche Leben, nicht zuletzt aber auch die ge-

wältigen Ausgaben öffentlicher Gelder bilden für den

Freterwerbenden eine Last, die heute schon lähmend aus

die Produktionstätigkeit wirkt und die, wenn sie noch

erhöht werden sollte, für Staat und Bürger gleich ver-

hängntsooll werden könnte. Ob aller sozialen Maß-

nahmen gilt es, die Quellen der Arbeit und des Ver-

dienstes offen zu halten. Es ist zuzugeben, daß auch

Gründe mehr innerer Natur Handwerk und Gewerbe in

eine Wirtschaftsdepression hineinführen mußten. Die

Lebensfähigkeit der modernen Handwerkswirtschaft hängt

stark vom Maß ihrer Anpassungsmögltcheit und ihrer

aktiven Teilnahme an der wirtschaftlich technischen E»t-

wicklung zusammen. Der Handwerker- und Gewerbe

stand ist heute in einem Umwandlungs- und Wetterbil-

dungsprozeß begriffen, der über die Weiterexistenz dieser

volkswirtschaftlichen Schicht von entscheidender Beden-

tung werden kann.
Die wachsende Maschtnenverwendung, die Moderni-

fierung der Verkaufsräume, die gesteigerten Anforderungen
des Publikums, der hohe Lebensstandard des schwitze-

rischen Kunden, ein sich fühlbarer machendes Kredit»»-

wesen, führten im handwerklichen Betrieb zu einer er-

höhten Kapitalinvestierung. damit zugleich aber auch Z»

einer Verminderung der Elastizität und zu einer Ver-

stärkung der Konjunkturempstndltchkeit, womit eine größere

Kassenberettschafl im engsten Zusammenhang steht. «Ine

spürbare Betrtebsmittelknappheit bildet nur zu oft den

Grund der überschuldung handwerklicher. Betriebe.

^ Gewiß stellt der Handwerker und Gewerbler tm
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gelbggHfe ooran. ®lefe heftest tn bet gegtgung bet
Otganifation unb in ber Sertlefung be« ganbroetülcgen,
betujli^en Können« unb bet baju notroenbigen lauf»
mâtutifigen ©runblagen. $anbroetf unb ©eroerbe mûffen
leibet jebodi aucg auf Me §ilfe be« Staate« rennen
fäntten. Ste pogutieren beute mit adem Siacgbrucf ba«
jRecgt auf SStrbeit unb ermatten non ben Segörben eine

irroelterung unb Serbefferung not ädern be« Submif«
jtonSroefen«, etne geroiffe ©tnbämmung bet SRegtebetrlebe,
eine gtgänjungbe« SBatenganbelSgefege« unb eine fiäfalifd^e
gntlafiung. |>anbroex! unb ©eroerbe hoffen ebenfad« non
[eiten ber ©emetnben unb be« Staate« auf Untergügung
im Kampfe gegen fogenannte Scgroarzatbeit. Ste rennen
babei auf ba« gleiche fojiale Sergänbnt«, rote e« anbetn
SBolfSfcgtcgten gegenüber befunbet roirb.

$anbroerl unb ©eroetbe roiffen, bag fie auf ba«
SBoglrooden unb Sergänbnt« be« gefamten Solle« an«

gerolefen jinb. Ste leben ber feften Überzeugung, bag
ba« Sigroetzerooll ben £>anbroerter< unb ©eroerbeftanb,
au« bem je unb je fetne beften Kräfte emporgefttegen
jinb, nic^t untergeben laffen roid, ffiie gortejiftenj etne«

laltuted gocggegenben unb quali ätgtöd^ligen Çanbroetîet'
fiattbe« liegt im nitalften intereffe unfete« ßanbe«. £rog
augenbltctllcger SBirtfcgaftSDepreffton laffen roir im |>anb<
toetfer« unb ©eroerbeftanb ben SRut nicgt gnlen. 9Bir
bltdten nod Suoergcgt In Me 3ulunft. #anbroerter unb
@etoetiler rooden tn ber Serantroortung erftarfen unb
roettertäropfen al« Könner im Berufe, al« ©garaftere
im Seben.

Uerbandswesen.
©djweijerifigtr SaumetgeroerbanD. ®te 540 SRann

jlotle 34. ©eneraloetfammlung be« Scgroetzerifcgen Sau»
metgeroerbanbe« In Süricg fonftalierte, bag Me Slot»
roexibigfett ber S«gaffung gefunber Submtff ton«»
grttnbfäge non ögentltcgen unb prioaten Säubert«
fäaften beute adgemetn anerïannt roetbe. SRit SFtücffid^t

auf bie brtngenb notroenbige Stabilifierung ber
Sautoften rourbe bte Seibegaltung ber beute gelten«
ben Sögne unb Arbeit«bebtngungen befcgloffen, roäbrenb
bie adgemeine ©tnfübrung non get ten al« mit bem
Ggatafter be« Satfongeroerbe« unoeretnbar abgelehnt
rourbe. dagegen rourbe etnem Antrage, Me militât«
biengpflicgtigen Angegellten unb Arbeiter
burdg ©tnfübrung einer AuSgletcgSlaffe ju entfcgäbigen,
gtimbfägllig jugeftimmt, unb Me Serbanbëleitung mit
ber Ausarbeitung eine« ^Reglement« beauftragt, ©benfo
ftimmte Me Setfammlung bem neuen reoibterten Siegle»
ment über bie Unfalloerbütung ju, roeldge« ber
roirtfamen Setäirpfung ber zunegmenben Unfadgäugg»
feit im Saugeroetbe btenen fod.

Uolkswirtscftaft.
©lementarfcgabenoeigigcrung fit ©ebäube. ®te

aargautfcge SranboergcgerungSangalt ift erfreullcberroetfe
batauf bebacgt, ibre ingitution auszubauen. ffier ®e
Wubeoetgigerung gegen Sranbgefabr fod etne Setgdje»
rung gegen ©lementarfcgäben angefcglogen werben. Se«
reit« bat ber Aufficgtärat ber Sranboei ftcgerungSangalt
ben ©ntrourf ju etnem ©efeg über bte ©ebäube« unb
PbtniSoexgcgerung in erfter Sefung burtg beraten. ®em=
nfrgft erfolgt bte Serabfcgtebung au« ber jroetten Sefung
w bte fRegterung, roelcge ba« ©efdjäft bem ©rogen SRat

übetroeifen wirb. ®te roicgtige Steuerung ift ber ©tn«
«jug ber ©lementarfdgabenêoergcgetung. Seîanntlidb
wen mehrere Kantone auf Mefem ©ebtete, oeranlagt
Wttg bte ggllmmen golgen non SBetterfatagropgen, ihr

SergtgetungSroefen ausgebaut. @S ift nur zu begrflgen,
roenn audb im Aargau Me ©lernen tarf<gaben«oex gcgetung
an ©ebäuben zur ©tnfübrung gelangt. SEÖle mit er«

fahren, roirb Mefe erroetterte SergcgerungfMe. ©ebäube«

begger gar ntcgt ober nur febr mägig belogen. ®ager
bürfte ba« neue ©efeg bei ber ^Regierung unb beim ©rogen
SRat oetgänbniSDoile görberung, beim Soll fetnerzett etne

freubige Sugtmmung gnben.

8antonal«zür<geitf<geö ©efeg ffit bte gö;berung
beô SSÖognungsfiaue«. in etner 3uf4ïift an ben Kan»

tonSrat beantragt ber SRegterungSrat betreffenb ba« ©efeg
für bte görberung be« ©ognungenbaue« : Sei Seteilt«

gung be« Staate« am SBognun genbau bat bte Saubere«
fcgaft öffentlich « rec^tlid^e ©igentumSbefdjräntungen im
©tunbbucg anmerlen zu lagen, beren ingalt nom Sie«

gterung«rat feggefegt roirb unb bte bem Sunbe«rat zur
©enegmigung »orzulegen gnb. ®abut«g fod bte Se»

nügung ber ergedten ©ebäube zu dBobnjroedfen bei etnem

niedrigen SRletzln« gcgergegedt, unb jeber ©erotnn beim

Sertauf auSgefdjlogen werben. ®em Staate ober ber
©emeinbe ig zu Mefem 3®*<& ba« fRecgt einzuräumen,
Me dBognbauten nötigenfad« zum Selbgtogenprei« zu
erwerben. Sofern bte ©emetnben adetn ober neben bem
Staat ben SBognungenbau untergügen, gnben bie §§ 5

unb 6 entfprecgenbe Anroenbung. ®te bort ermähnten
Segimmungen werben non ber ©emetnbebebörbe erlagen.
Ste bebürfen ber ©enegmigung be« SRegterung«rate«.
®er SRegterungSrat glaube, burcg Mefe Stellung unb SRe«

baltion ber ©efegeSparagrapben genügenbe Klargett über
Me Kompetenzen ber fantonaien unb ber ®emetnbe @je«

lutiobegöcben zu flogen. SBer nur gaalltcge Çûlfe tn
Anfprucg ntmmt, fode nur an bte Sorfcgriften be« SRe«

aterungSrate« gebunben fetn ; wer aber bte ©emetnbe um
gaanztede Untergügung angebe, gäbe gcg aucg nom ©e<

metnberat aufgegedten Sorfdgriften zu unterwerfen.

internationaler fBognungdtongreg in Serlin vom
1.—5. iuut 1931. ®er internationale Setbanb für
9Bognung«roefen, ©eneralfefretär ®r. Ç. Kampgmeper,
grantfurt a. 9R., §mfa Adee 27, nerfenbet zurzett fetne
©inlabungen zur Seteiligung an bem internationalen
3Bognung«fongteg mit anfdbltegenber StuMenreife na(g
SreSlau, Stag. ®re«ben, Setpzig unb in ba« ÜRittel«
beutfdge inbugrtegebtet, einftgl. ^ade. in etnem, ber
©tnlabung beiltegenben Segretben begrügt ber fReidg««

arbeitëmtniger, ber fßceu^tfdge aBoglfagrtSmtniger unb
ber SRagigcat ber Stabt Serlta ben geplanten Kongreg.

®em ausführlichen Stogramm entnehmen roir, bag
im SRagmen be« ^aupttgema«: „®ie fozialpolitifdge
Sebeutungber9Bognung«roirtf(gaftin®egen»
wart unb 3ulunft" not adem bte otel umgrittene
grage unterfingt roerben fod, ob unb tnroteroeit bte prioat«
roirtfegafiltcge Sautätigfett ogne öffentliche Untergügung
ba« SBognungSbebürfni« ber breiten 2Rage zu beden

oetmag, unb roa« eoentued gefegegen fod, um Mefe« 3tU
Zu erretegen. '

Augerbem wirb nocg ba« bauteegntfege Stoblem:
»,®er Sau oon Kleinwohnungen mit tragbaren
SRieten" unb ba« Problem: „ABognungSinfpeltioft
(2Bognung«aufficgt unb3Bognung«pflege)", ba«
für Me Sertreter ber SBognungS.Çggtene unb SBogl»
fagrtspgege im Sotbergrunb gegt, beganbelt.

©« empgeblt geg etne balbige Anmelbung, bamit bte
7 Kongreg'Sublitationen, non benen bte erge bereit« im
®ruct ig, ben Setlnegmern fogleidg natg ©rfegeinen zu«
gefanbt werben lönnen. SBegen AuSlunft unb Anmel«
bung roenbe man geg an ben internationalen Ser«
banb für 2Bognung«roefen, granlfurt a, SR.,

^anfa-Adee 27.
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Selbsthilfe voran. Diese besteht in der Festigung der
Organisation und in der Vertiefung des handwerklichen,
beruflichen Könnens und der dazu notwendigen kauf-
«Mischen Grundlagen. Handwerk und Gewerbe wüsten
leider jedoch auch auf die Hilfe des Staates rechnen
können. Sie postulieren heute mit allem Nachdruck das
Recht auf Arbeit und erwarten von den Behörden eine

Erweiterung und Verbesserung vor allem des Submis-
fionswesens, eine gewisse Eindämmung der Regiebetriebe,
eine Ergänzung des Warenhandelsgesetzes und eine fiskalische
Entlastung. Handwerk und Gewerbe hoffen ebenfalls von
feiten der Gemeinden und des Staates auf Unterstützung
im Kampfe gegen sogenannte Schwarzarbeit. Sie rechnen
dabei auf das gleiche soziale Verständnis, wie es andern
Volksschichten gegenüber bekundet wird.

Handwerk und Gewerbe misten, daß fie auf das
Wohlwollen und Verständnis des gesamten Volkes an-
gewiesen find. Sie leben der festen Überzeugung, daß
das Gchweizervolk den Handwerker- und Gewerbestand,
aus dem je und je seine besten Kräfte emporgestiegen
find, nicht untergehen lassen will. Die Fortexistenz eines
kulturell hochstehenden und qualiätstüchtigen Handwerker-
standes liegt im vitalsten Interesse unseres Landes. Trotz
augenblicklicher Wirtschaflsdepresston lasten wir im Hand-
werker- und Gewerbestand den Mut nicht stuken. Wir
blicken voll Zuversicht in die Zukunft. Handwerker und
Gewerbler wollen in der Verantwortung erstarken und
weiterkämpfen als Könner im Berufe, als Charaktere
im Leben.

verbalukmîen.
Schweizerischer Baumetsteroerbaud. Die 540 Mann

starke 34. Generalversammlung des Schweizerischen Bau-
meisterverbandes in Zürich konstatierte, daß die Not-
wendigkeit der Schaffung gesunder Submissions-
grundsätze von öffentlichen und privaten Bauherr-
schaften heute allgemein anerkannt werde. Mit Rücksicht
auf die dringend notwendige Stabilisierung der
Baukosten wurde die Beibehaltung der heute gelten-
den Löhne und Arbeitsbedingungen beschlossen, während
die allgemeine Einführung von Ferien als mit dem
Charakter des Saisongewerbes unvereinbar abgelehnt
wurde. Dagegen wurde einem Antrage, die militär-
dienstpflichtigen Angestellten und Arbeiter
durch Einführung einer Ausgleichskasse zu entschädigen,
grundsätzlich zugestimmt, und die Verbandsleitung mit
der Ausarbeitung eines Reglements beauftragt. Ebenso
stimmte die Versammlung dem neuen revidierten Regle-
ment über die Unfallverhütung zu, welches der
wirksamen Bekämpfung der zunehmenden Uafallhäufig-
keit im Baugewerbe dienen soll.

lloUlîwlrttchâ
Eiemevtarschadenvelfichervng für Gebäude. Die

aargauische Brandverficherungsanstalt ist erfreulicherweise
darauf bedacht, ihre Institution auszubauen. Der Ge
bäudeverflcherung gegen Brandgefahr soll eine Verficht-
rung gegen Elementarschäden angeschlossen werden. Be-
reits hat der Aufsichtsrat der Brandverficherungsanstalt
den Entwurf zu einem Gesetz über die Gebäude- und
Fahrnisoerstcherung in erster Lesung durchberaten. Dem-
nächst erfolgt die Verabschiedung aus der zweiten Lesung
an die Regierung, welche das Geschäft dem Großen Rat
überweisen wird. Die wichtige Neuerung ist der Ein-
bezug der Elementarschadensoerficherung. Bekanntlich
haben mehrere Kantone auf diesem Gebtete, veranlaßt
bNtch die schlimmen Folgen von Wetterkatastrophen, ihr

Versicherungswesen ausgebaut. ES ist nur zu begrüßen,
wenn auch im Aargau die Elementarschadensoerficherung
an Gebäuden zur Einführung gelangt. Wie wir er-
fahren, wird diese erweiterte Versicherung?dte Gebäude-
besitz« gar nicht oder nur sehr mäßig belasten: Daher
dürfte das neue Gesetz bei der Regierung und beim Großen
Rat verständnisvolle Förderung, beim Volk seinerzeit eine

freudige Zustimmung finden.

Kantonal-zSrcheiischrs Gesetz für die Föideruug
des Wohnungsbaues. In einer Zuschrift an den Kan-
tonsrat beantragt der Regierungsrat betreffend das Gesetz

für die Förderung des Wohuungeubaues: Bei Beteili-
gung des Staates am Wohnungenbau hat die Bauherr-
schaft öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschräukungen im
Grundbuch anmerken zu lassen, deren Inhalt vom Re-
gierungsrat festgesetzt wird und die dem Bundesrat zur
Genehmigung vorzulegen find. Dadurch soll die Be-
nützung der erstellten Gebäude zu Wohnzwecken bei einem

niedrigen Mietzins sichergestellt, und jeder Gewinn beim

Verkauf ausgeschloffen werden. Dem Staate oder der
Gemeinde ist zu diesem Zwecke das Recht einzuräumen,
die Wohnbauten nötigenfalls zum Selbstkostenpreis zu
erwerben. Sofern die Gemeinden allein oder neben dem
Staat den Wohnungenbau unterstützen, finden die 5

und 6 entsprechende Anwendung. Die dort erwähnten
Bestimmungen werden von der Gemeindebehörde erlassen.
Sie bedürfen der Genehmigung des Regierungsrates.
Der Regierungsrat glaube, durch diese Stellung und Re-
daktion der Gesetzesparagraphen genügende Klarheit über
die Kompetenzen der kantonalen und der Gemeinde Exe-
kutivbehöcden zu schaffen. Wer nur staatliche Hülfe w
Anspruch nimmt, solle nur an die Vorschriften ves Re-
aierungsrates gebunden sein; wer aber die Gemeinde um
finanzielle Unterstützung angehe, habe sich auch vom Ge-
meinderat aufgestellten Vorschriften zu unterwerfen.

Jvteruatiovaler WohnuugSkougreß iu Berlin vom
1.-5. Juni lS3l. Der Internationale Verband für
Wohnungswesen, Generalsekretär Dr. H. Kampffmeyer,
Frankfurt a. M., Hrnsa Allee 27, versendet zurzeit seine

Einladungen zur Beteiligung an dem Internationalen
Wohnungskongreß mit anschließender Studienreise nach
Breslau, Prag. Dresden, Leipzig und in das Mittel-
deutsche Industriegebiet, einschl. Halle. In einem, der
Einladung beiliegenden Schreiben begrüßt der Reichs-
arbeitsmtnister, der Preußische Wohlfahrtsminister und
der Magistrat der Stadt Berlin den geplanten Kongreß.

Dem ausführlichen Programm entnehmen wir, daß
im Rahmen des Hauptthemas: „Die sozialpolitische
Bedeutung derWohnungswirtschaft in Gegen-
wart und Zukunft" vor allem die viel umstrittene
Frage untersucht werden soll, ob und inwieweit die privat-
wirtschaftliche Bautätigkeit ohne öffentliche Unterstützung
das Wohnungsbedürfnis der breiten Masse zu decken

vermag, und was eventuell geschehen soll, um dieses Ziel
zu erreichen. H

Außerdem wird noch das bautechntsche Problem :

^Der Bau von Kleinwohnungen mit tragbaren
Mieten" und das Problem: „Wohnungsinspektiop
(Wohnungsaufsicht undWohnuugspflege)", das
für die Vertreter der Wohnungs-Hyziene und Wohl-
fahrtspflege im Vordergrund steht, behandelt.

Es empfiehlt sich eine baldige Anmeldung, damit die
7 Kongreß-Publikationen, von denen die erste bereits im
Druck ist, den Teilnehmern sogleich nach Erscheinen zu-
gesandt werden können. Wegen Auskunft und Anmel-
dung wende man sich an den Internationalen Ver-
band für Wohnungswesen, Frankfurt a. M.,
Hansa Allee 27.


	Handwerk und Gewerbe im Kampf mit der Depression

